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Α. Überblick über den Gang der Darstellung 

Die Revisionsklausel des Bonner Grundgesetzes soll unter verfas-
sungstheoretischen Gesichtspunkten beleuchtet werden. Die Änderungs-
verbote, Ar t . 79 I I I GG, die qualifizierten Mehrheiten, Art . 79 I I GG 
und die Formvorschrift  Art . 79 I 1 GG geben Anlaß zu der Frage, ob 
die in Art . 79 GG enthaltenen Schranken und Erschwerungen als Bin-
dung des verfassungsändernden Gesetzgebers an den Wil len des histo-
rischen Verfassunggebers  aufgefaßt  werden können. Problematisch 
erscheint insbesondere, ob diese Vorschriften,  die die Änderung des 
Grundgesetzes zum Gegenstand haben, ihrerseits einer Änderung zu-
gänglich sind. Der Inhalt des Art . 79 I I I GG wi rd nur insoweit ausge-
legt, als sich bestimmte ausdrückliche Änderungsverbote auf einzelne 
Elemente der ersten beiden Absätze des Art . 79 GG erstrecken könn-
ten. Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf Art . 79 I 1 und I I GG. 
Sollte sich aus normlogischen Gründen die Unabänderlichkeit dieser 
Absätze ergeben, so hätte dies weitere Unabänderlichkeiten zur Folge, 
die sich nicht unmittelbar aus Art . 79 I I I GG ergeben. 

Ausgangspunkt der Untersuchung ist das positive Recht. Hinzu 
kommt die Analyse bestimmter Vorgänge, die sich einer Regelung 
durch gesetztes Recht entziehen. Verfassungspolitische Postulate wer-
den in die Erörterung einbezogen, dabei aber möglichst vom geltenden 
Recht unterschieden. 

Zur Beantwortung der Frage, ob in der Revisionsklausel des Grund-
gesetzes eine Bindung des verfassungsändernden Gesetzgebers an den 
Wil len des Verfassungsgebers  von 1949 gesehen werden kann, muß 
man sich darüber klar werden, wer Träger der verfassunggebenden 
Gewalt ist, ob sie vom verfassungsändernden Gesetzgeber unterschie-
den werden kann und welches Rechtsschicksal sie nach Erlaß der Ver-
fassung erleidet. 

Wenn der Satz der Präambel des Grundgesetzes, „das deutsche Volk 
in den Ländern Baden, Bayern . . . " habe „kraft  seiner verfassung-
gebenden Gewalt dieses Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 
beschlossen", als Beschreibung eines historischen Vorganges aufzufassen 
ist, kann diese Beschreibung auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft  wer-
den. Aussagen des Grundgesetzes über ein tatsächliches Geschehen sind 
für die Wissenschaft nicht verbindlich. Ebensowenig kann das Grund-
gesetz selbst darüber entscheiden, wie es Rechtsqualität erlangt, wie 
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also sein Urheber, das „deutsche Volk", die Befugnis zur Verfassung-
gebung erworben habe. 

Anhand einiger typischer Verfassunggebungen soll entwickelt wer-
den, wer allgemein allgemein als Träger der verfassunggebenden Ge-
walt in Frage kommt. A n die Probleme heranführen  w i rd die Schilde-
rung der politischen Voraussetzungen der Verfassunggebung. 



Β. Vom Berufe der Zeit zur Verfassunggebung 

I . Allgemeine Stellungnahmen 

Die Frage, was unter einer Verfassung zu verstehen ist, wie sie Gel-
tung erlangt und welchen Inhalt sie hat, ist mi t juristischen Methoden 
zu beantworten. Gegenstand der Rechtswissenschaft ist das positive 
Recht. Der Polit iker hat darüber zu entscheiden, wie seinen Zielsetzun-
gen entsprechend eine Rechtsordnung inhaltl ich auszugestalten ist, 
welche Rechtsordnung als richtig, welche als die beste anzusehen ist1. 
Demnach ist es auch Aufgabe der Polit ik, den Zeitpunkt zu erkennen, 
der der richtige und geeignete zur Neuschaffung  einer Verfassung ist. 
Auf die besondere Bedeutung dieses Zeitpunktes kommt es an, wenn 
es politisch seine Berechtigung haben soll, von einem historischen Ver-
fassunggeber zu sprechen. 

Für das Schicksal eines Volkes ist eine Verfassunggebung ein außer-
gewöhnlicher Vorgang2. Regelmäßig ist mi t der Verfassunggebung eine 
ruckartige Verschiebung der Machtverhältnisse verbunden3. Die ver-
fassunggebende Gewalt erscheint i n ihrer Fülle in Krisenzeiten, wenn 
sie auf revolutionäre Weise die politischen und sozialen Verhältnisse 
durch neue ersetzt4. Auch das unorganisierte Volk kann in solchen 
wenigen entscheidenden Augenblicken durch Akklamation erkennbar 
einen Wil len äußern5. Nur selten ergeben sich die Voraussetzungen für 
eine Verfassunggebung in einer Gesellschaft, die sich kontinuierlich 
weiterentwickelt®. 

Besonders C. Schmitt7 hat die Bedeutung der Ausnahmesituation für 
die Verfassunggebung hervorgehoben. Grundtenor seiner Werke ist die 
Behauptung, die Geltung einer Norm setze eine normale Situation vor-
aus. Im Ausnahmezustand sei die Zeit für eine politische Dezision ge-

1 Kelsen, A l lgStL S. 44 f. 
2 Ehmke, DöV 56, 455; Herzog, A l lgStL S. 316. 
3 Gutmann S. 56; Heller, StL S. 270; Lasalle S. 27 f. 
4 Bat te l l i S. 24; Burdeau I I I S. 172; Haur iou S. 281. 
5 C. Schmitt, Ver fL S. 83; diesen Sonderfall  erkennt auch Schmitts Kr i t i ke r 

Haug, S. 160 an. 
6 Burdeau I I I S. 178; Herzog, A l lgStL S. 316; Preuß, DJZ 24, 651; C. 

Schmitt, Ver fL S. 84. 
7 PolTh S. 11, 20; Der Begrif f  des Politischen S. 34; Drei Ar ten S. 10, 221, 

VVDStRL 1, 91 f. 
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